
 

24/11 
 
BMEIA-O2.8.19.12/0005-I.5/2018 
ZUR VERÖFFENTLICHUNG BESTIMMT 
 
 
Protokoll zwischen der Republik Österreich und dem 
OPEC-Fonds für internationale Entwicklung zur 
Abänderung des Abkommens zwischen der Republik 
Österreich und dem OPEC-Fonds für internationale 
Entwicklung über den Amtssitz des Fonds; 
Verhandlungen 
 
 

V o r t r a g  
 

an den 
 

M i n i s t e r r a t  
 
 
 
Das Abkommen zwischen der Republik Österreich und dem OPEC-Fonds für internationale 
Entwicklung über den Amtssitz des Fonds (BGBl. Nr. 248/1982 idgF) ist seit 10. Mai 1982 in 
Kraft. Nach mehr als 35 Jahren soll nun das Amtssitzabkommen mit OFID durch ein 
Änderungsprotokoll auf einen modernen Stand gebracht werden.  
 
Die durch das Änderungsprotokoll vorgenommenen Anpassungen werden sich an den 
Standards der jüngeren Amtssitzabkommen, die Österreich mit anderen vergleichbaren 
internationalen Organisationen wie z.B. UNO, CTBTO oder OSZE geschlossen hat, orientieren 
und nicht über die darin gewährten Privilegien und Immunitäten hinausgehen. 
 
Für die Verhandlungen über das Protokoll wird die nachstehende österreichische Delegation 
in Aussicht genommen: 
 
 
Gesandter Dr. Konrad Bühler 
Delegationsleiter 

Bundesministerium für Europa, Integration 
und Äußeres  

Gesandte Mag. Catherine Quidenus 
Stv. Delegationsleiterin 

Bundesministerium für Europa, Integration 
und Äußeres  

Mag. Petra Sailer Bundesministerium für Europa, Integration 
und Äußeres 

 



Die mit den Verhandlungen dieses Protokolls verbundenen Kosten finden ihre Bedeckung in 
den Budgetansätzen des entsendenden Ressorts. Das künftige Protokoll wird voraussichtlich 
keine finanziellen Auswirkungen haben; sofern es dennoch zu solchen kommen sollte, 
werden sie aus den dem zuständigen Ressort zur Verfügung gestellten Mitteln bedeckt. 
 
Das geplante Protokoll wird gesetzändernd bzw. gesetzesergänzend sein und daher der 
Genehmigung des Nationalrats gemäß Art. 50 B-VG bedürfen. 
 
Der Nationalrat und der Bundesrat werden gemäß Art. 50 Abs. 5 B-VG von der Aufnahme der 
Verhandlungen unverzüglich unterrichtet werden. 
 
 
Ich stelle daher den 
 
 

A n t r a g, 
 
 
die Bundesregierung wolle dem Herrn Bundespräsidenten vorschlagen, die Mitglieder der 
österreichischen Delegation in der oben angeführten Zusammensetzung zu Verhandlungen 
über das Protokoll zwischen der Republik Österreich und dem OPEC-Fonds für internationale 
Entwicklung zur Abänderung des Abkommens zwischen der Republik Österreich und dem 
OPEC-Fonds für internationale Entwicklung über den Amtssitz des Fonds zu bevollmächtigen. 
 
 
 

Wien, am 28. Juni 2018 
KNEISSL 


